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Kaiserslautern startet ins Neue Jahr

Er ist der traditionelle Start von
Politik und Gesellschaft ins neue
Jahr: Der Neujahrsempfang des
Oberbürgermeisters. Hunderte
Gäste aus allen gesellschaftlichen
Bereichen waren am Montag-
abend wieder in die Fruchthalle
gekommen, wo OB Klaus Weichel
einen Überblick über die anste-
henden großen Themen gab.

„Die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen der Stadt entwickeln sich
sehr gut!“, begann das Stadtober-
haupt seine Ausführungen. Weichel
zeigte sich hocherfreut über die gute
Nachricht vom 9. Dezember, als die
EU-Kommission grünes Licht gab für
staatliche Subventionen zur Batterie-
zellproduktion des PSA-Konzerns und
damit indirekt für ein Werk in Kaisers-
lautern.

„Wir reden hier über eine Größen-
ordnung von 1500 bis 2000 neuen Ar-
beitsplätzen im Endausbau. Ein un-
glaublicher Erfolg für die ganze Regi-
on, der harte Arbeit hinter den Kulis-
sen vorausging!“, so der OB. Weichel
kündigte bereits für Februar einen
verwaltungsinternen runden Tisch an,
um frühzeitig alle Planungsnotwen-
digkeiten zusammenzutragen.

Als weiteres wirtschaftliches High-
light nannte der Oberbürgermeister
den mit 15 Millionen an Fördergeldern
verbundene Sieg im Bundeswettbe-
werb „Smart Cities“, womit Kaisers-
lautern endgültig in der ersten Liga
der Digitalisierung spiele. Alle Bürge-
rinnen und Bürger lud er herzlich zu ei-
ner Bürgerversammlung am 29. Janu-
ar in die Fruchthalle ein, wo alle Inter-
essierte einen Einblick in den aktuel-
len Stand der Dinge bekommen sol-
len.

Im Rahmen seiner Ausführungen
zur Wirtschaft setzte sich Weichel er-
neut dafür ein, neue Industrie- und
Gewerbegebiete einzurichten und ins-
besondere in die Planung einer Erwei-
terung des IG Nord einzusteigen. „Ich
bin immer noch überzeugt davon,
dass die Möglichkeit besteht, das IG
Nord deutlich kleiner – aber noch
wirtschaftlich! – nach Norden zu er-
weitern, mit deutlichem Abstand zu
Stockborn“, so der OB. Es könne nicht
sein, dass Projekte schon im Stadium

OB Weichel begrüßt Stadtgesellschaft beim Neujahrsempfang

erster Überlegungen mit zum Teil un-
vollständigen Informationen in der Öf-
fentlichkeit auf Widerstände stoßen
und politisch beerdigt werden, bevor
man überhaupt in die Planung einge-
stiegen ist. „Ich wünsche mir, dass
der Rat den Mut aufbringt, für die
Stadt wichtige Entscheidungen ver-
antwortlich mitzugestalten.“

Einen Schritt weiter ist man bereits
in der Erweiterung des Gewerbege-
biets Hertelsbrunnenring. Der not-
wendige Bebauungsplan sei, so Wei-
chel, derzeit im Entstehen, die Flä-
chen seien im Besitz der Stadt. Insge-
samt bezifferte Weichel den Flächen-
bedarf für Industrie und Gewerbe mit
102 Hektar in den nächsten zwanzig
Jahren. Allein 600 neue Arbeitsplätze
hätten 2019 bereits entstehen kön-

nen, wenn die Anfragen der Firmen,
die ins restlos vermarktete IG Nord
wollten, hätten bedient werden kön-
nen.

Dass 2020 ein politisch interessan-
tes Jahr werde, da war sich das Stadt-
oberhaupt sicher. Als wichtige anste-
hende Ratsentscheide nannte Wei-
chel die Frage nach der Stadionpacht-
Minderung für den FCK, die Gestal-
tung des Busbahnhofs in der Stadt-
mitte oder die Frage nach einer ver-
bindlichen Sozialwohnungsquote. Mit
eher düsterem Blick blickte er auf die
anstehende Aufstellung des Doppel-
haushalts 2021/22: „Die vergange-
nen Wochen haben eines gezeigt:
ADD und Rechnungshof fahren, was
die Kommunalhaushalte angeht, der-
zeit eine total stringente, sprich ge-

setzeskonforme Linie. Und dies wird
sich, so meine Einschätzung, in die-
sem Jahr noch verschärfen. Ich bin si-
cher, wir werden um eine Steuerdis-
kussion im Rat nicht herum kommen.“
Seine Aufgabe sei es, alles dafür zu
tun, um einen genehmigungsfähigen
Haushalt hinzubekommen. „Wir müs-
sen mit der Planung näher an die Rea-
lität, weg von unrealistischem
Wunschdenken und mit absoluter
Haushaltsdisziplin hin zu glaubwürdi-
gen und nachvollziehbaren Zahlen.“

Anerkennende Worte fand Weichel
über das Citymanagement. Trotz aus-
laufender Förderung durch den Mall-
Betreiber ECE sei das Signal eindeu-
tig: „Wir machen weiter! Eigene Mittel
stehen im Haushalt, wenn auch weni-
ger.“ Das Citymanagement leiste, so
Weichel, seit 2015 hervorragende Ar-
beit, und die werde fortgesetzt. „Han-
no Scherer wird das Innenstadtma-
nagement in bewährter Weise weiter-
führen. Herzlichen Dank dafür. Herzli-
chen Dank aber auch an das gesamte
Team und die vielen Gewerbetreiben-
den, die die vielfältigen Events und
Aktionen tatkräftig unterstützen.“

Zum Abschluss seiner Rede be-
dankte sich das Stadtoberhaupt bei
allen Kulturschaffenden der Stadt.
„Wir kommen in dieser Stadt nur wei-
ter, wenn nicht nur das Messbare, Be-
rechenbare, Beweisbare zählt, son-
dern wenn der Mut und die Fähigkei-
ten geweckt werden, unbekannte We-
ge einzuschlagen, eingefahrene
Denkmuster zu überwinden, sich für
Neues zu öffnen. Wir können uns da-
her glücklich schätzen, dass die Kul-
tur in unserer Stadt eine so große Rol-
le spielt.“ Allein mit Kammgarn, Pfalz-
theater, Pfalzgalerie und Fruchthalle
gebe es ein Portfolio an Einrichtun-
gen, um das Kaiserslautern von vielen
größeren Städten in Deutschland be-
neidet werde. Dazu komme eine freie
Szene, die mit großer Kreativität vor-
handene Lücke fülle. Auch die Stadt
leiste gerne einen Beitrag, sei es etwa
durch den finanziellen Zuschuss ans
Pfalztheater, der für 2020 nochmals
erhöht wurde auf nunmehr 5,1 Millio-
nen Euro, oder die vielen Events, die
über das städtische Kulturreferat mit
seinen Einrichtungen organisiert wer-
den. |ps

Heimatforscher im
Ortsteil Erfenbach

gesucht

Erfenbach. „Das Wissen schlummert in
den Ortsteilen“ – Unter diesem Motto la-
den die ZukunftsRegion Westpfalz (ZRW)
und die KL.digital GmbH zusammen mit
dem Ortsbeirat unter Ortsvorsteher Rei-
ner Kiefhaber zu einer Bürgerveranstal-
tung ein. Am 22. Januar wird ab 19 Uhr
im Gemeindesaal der protestantischen
Kindertagesstätte (Maximilianstraße 11)
das WestpfalzWiki vorgestellt. Die Platt-
form ist vergleichbar mit Wikipedia und
soll Objekte, Gebäude und Legenden aus
der ganzen Westpfalz im Netz verewigen
und auffindbar machen. Jeder kann mit-
machen und sein Wissen oder auch Do-
kumente einbringen. Und genau damit
soll auf der Bürgerveranstaltung gleich
losgelegt werden. Interessierte können
Dokumente – wie Fotos, Pläne, Chroni-
ken et cetera – mitbringen und mithilfe
von technischen Geräten unter der Anlei-
tung der Mitarbeiter für das Westpfal-
zWiki verfügbar machen. Die ZRW, KL.di-
gital und der Ortsbeirat Erfenbach freuen
sich auf rege Teilnahme.

„KLasse Programm“
ab sofort erhältlich

Druckfrisch und mit vielen Informationen
– der Veranstaltungskalender der Stadt
Kaiserslautern für das Jahr 2020 ist da!
Im handlichen Kleinformat informiert er
wie immer pünktlich zum Neujahrsemp-
fang über eine Fülle von Veranstaltungen
für jede Generation und jeden Ge-
schmack, seien es nun kulturelle High-
lights wie Sinfoniekonzerte oder typische
Festivitäten der Stadt wie die Lautrer
Kerwe oder das Altstadtfest. Der über-
sichtliche Kalender mit dem Namen
„KLasse Programm“ liegt ab sofort in der
Tourist Information sowie in zahlreichen
Lokalen und Geschäften der Stadt aus.
Auch als epaper steht er zur Verfügung
unter https://pri-me.eu/eBook/KLas-
se_Programm_2020/

Wer nachträglich noch Veranstaltun-
gen melden möchte, hat jederzeit die
Möglichkeit, sich im Onlineveranstal-
tungskalender auf der städtischen
Homepage anzumelden, dort kostenlos
Veranstaltungen einzustellen sowie die
Einträge selbst zu pflegen. Auch in die-
sem Jahr arbeitet die Stadt wieder mit Ci-
tyKit zusammen, das heißt alle Veran-
staltungen aus dem Onlinekalender flie-
ßen automatisch in die CityKit-App ein
und sind dort abrufbar.

Stadtentwässerung
geschlossen

Am Freitag, 17. Januar, bleiben sowohl
die Stadtentwässerung Kaiserslautern
AöR als auch die WVE GmbH Kaiserslau-
tern wegen einer betrieblichen Veran-
staltung geschlossen. In dringenden Fäl-
len kann man sich an die Telefonnummer
0631 3723301 wenden.

Städtische
Immobilien

Die Stadt Kaiserslautern vermarktet
Grundstücke und Immobilien.
Nähere Informationen:
www.kaiserslautern.de/immobilien
Dort ist auch ein Bewerbungsbogen zum
Download hinterlegt.

Stadt im BlickGroße Resonanz für
Stadtbege(h)gnung
auf dem Betzenberg

Trotz schlechten Wetters konnte sich
Bürgermeisterin Beate Kimmel am
vergangenen Mittwoch über eine ho-
he Resonanz bei ihrer ersten Stadtbe-
ge(h)gnung im neuen Jahr freuen. Cir-
ca 60 Anwohnerinnen und Anwohner
nutzten die Gelegenheit, um mit der
Bürgermeisterin knapp zwei Stunden
lang über aktuelle Fragen rund um den
Stadtteil Betzenberg zu diskutieren.
Aufgrund des immer stärker werden-
den Regens wurde der Rundgang ab-
gekürzt und der Austausch ins Evan-
gelische Gemeindehaus Stephanus-
kirche verlegt.

Zentrales Thema der Bürgeranlie-
gen war die gewünschte Ansiedlung
eines Nahversorgers, der den im ver-
gangenen Jahr geschlossenen Treff-
Markt ersetzen solle. Auch die mögli-
che Nachnutzung der geschlossenen
Filiale der Stadtsparkasse wurde dis-
kutiert. Kimmel versprach eine zeitna-
he Lösung und berichtete über die
derzeitigen Bemühungen der Verwal-
tung, in dem Gebäude ein vielfältig
nutzbares Stadtteilbüro einzurichten.
Drittes großes Thema war die aus
Sicht der Anwohner zunehmend
schwieriger werdende Park- und Ver-
kehrssituation. So sei etwa bei Spie-
len des 1. FCK eine Zunahme des Au-
toverkehrs auf dem Betzenberg zu
verzeichnen. In der Kantstraße wie-
derum sorgen, so die Berichte aus der
Bürgerschaft, parkende Busse und
LKW regelmäßig für belegte Parkplät-
ze und Engpässe. Zugleich wünschten
sich viele Anwohnerinnen und Anwoh-
ner einen Ausbau des ÖPNV-Ange-
bots in den Abendstunden.

Bürgerinnen und Bürger, die eben-
falls an einer Bege(h)gnung in ihrem
Wohngebiet interessiert sind, können
sich unter buergermeisterin@kaisers-
lautern.de gerne an Beate Kimmels
Büro wenden. |ps

Weichel: „Einen Gegenwert für die Stadt schaffen“

Mit dem erneuten Antrag auf eine
Mietminderung für das Fritz-Walter-
Stadion hat der 1. FC Kaiserslautern
Ende 2019 zum Ausdruck gebracht,
dass die wirtschaftliche Lage des Ver-
eins aufgrund der sportlichen und fi-
nanziellen Situation in der dritten Liga
weiterhin nicht tragbar ist. Die Stadt
Kaiserslautern und die Stadiongesell-
schaft haben dies als Vermieter des
Fritz-Walter-Stadions besorgt zur
Kenntnis genommen. Als Vorausset-
zungen für Verhandlungen über eine
mögliche Reduzierung der Pacht hat
Oberbürgermeister Klaus Weichel im
Vorfeld der Stadtratssitzung am 20.
Januar jedoch erstmals Forderungen
nach einem Gegenwert an die Verant-
wortlichen des FCK gestellt.

OB Weichel: „So sehr wir uns für die
Region eine sportliche Wiederaufer-
stehung des FCK wünschen, so sehr
müssen wir als Stadt Kaiserslautern
die Interessen der Steuerzahler, den
städtischen Finanzhaushalt und die
erdrückende Altschuldenlast Kaisers-
lauterns berücksichtigen. Mit unserer
erstmaligen Forderung nach einem fi-
nanziellen Gegenwert reichen wir
dem FCK nicht als geprellter Vermie-
ter oder gar Mäzen die Hand, sondern
als städtischer Partner, der die Inter-
essen der Fans versteht und die Sor-
gen der Bürger im Blick hat.“

„Das finanzielle Entgegenkommen
der Stadiongesellschaft gegenüber

dem FCK ist bisher wiederholt zu Las-
ten des Finanzhaushalts ohne nen-
nenswerten Gegenwert erfolgt“,
schildert das Stadtoberhaupt. „Dar-
um hege ich den Wunsch, bei einem
weiteren Mietnachlass auch eine kon-
krete Kompensation für die Stadion-
gesellschaft und somit auch für die
Stadt zu erwirken – und zwar in Form
von Aktien der Kapitalgesellschaft
des 1. FC Kaiserslautern. Es kann
nicht sein, dass diese Leistungen als
selbstverständlich hingenommen
werden.“ Eine solche Kompensation
könne nach Ansicht des Oberbürger-
meisters sowohl die Akzeptanz der

OB fordert bei Pachtreduzierung FCK-Aktienanteile als Wertausgleich

Stadtratsmitglieder als auch der Kom-
munalaufsicht für weitere finanzielle
Zugeständnisse an den FCK fördern.
Seine Forderungen habe er den FCK-
Verantwortlichen in einem Gespräch
mitgeteilt.

„Diese neue Basis kann ein erstes
Fundament sein, auf dessen Zukunft
am Betzenberg gestaltet und in Ein-
klang mit den Bürgerinteressen und
den kommunalen Aufsichtsbehörden
gebracht werden kann. Wir brauchen
neue Ideen und innovative Wege, um
uns gemeinsam aus der Negativspira-
le der letzten Jahre zu befreien“, so OB
Weichel.

Hintergrund
Laut dem bis 2028 laufenden Pacht-
vertrag bezahlt der FCK ligaabhängig
3,6 Millionen Euro in der Bundesliga
beziehungsweise mindestens 2,4 Mil-
lionen Euro pro Jahr (Zweite Liga) an
die Stadiongesellschaft. Im März
2018 hatte der Stadtrat einem geän-
derten und für die Saisons 2018/19
und 2019/20 gültigen Pachtvertrag
zugestimmt, in dem unter anderem
die Pacht für die dritte Liga auf
425.000 Euro pro Saison festgesetzt
wurde. Dies soll auch, so der vor weni-
gen Wochen eingereichte neue An-
trag des FCK, für die Saisons

2020/21 und 2021/22 gelten.
Die Stadiongesellschaft hat jedoch

einen jährlichen Finanzbedarf in Höhe
von mindestens 3,2 Millionen Euro,
um ihren Verpflichtungen nachkom-
men zu können, allen voran die jährli-
chen Zinszahlungen in Höhe von 2,95
Millionen Euro, mit denen bis zum Jahr
2036 der Kredit zum Kauf des Stadi-
ons in Höhe von 65 Millionen Euro be-
dient werden muss. Bei geringeren
Pachtzahlungen durch den Verein feh-
len der Stadiongesellschaft somit bis
zu 2,8 Millionen Euro pro Jahr. Im
schlimmsten Fall könnte das dazu
führen, dass der Kredit zurückgezahlt
werden müsste, ebenso die zum Sta-
dionausbau benötigten Investitions-
zuschüsse. Insgesamt wäre das eine
Belastung von über 100 Millionen Eu-
ro, die so auf die Stadiongesellschaft
und somit die Stadt zukommen könn-
te.

Um dies zu verhindern, wurde die
Differenz bereits in der Vergangenheit
immer wieder aus dem städtischen
Haushalt beglichen, teilweise auch
bezuschusst vom Land Rheinland-
Pfalz. Für die vergangene und die ak-
tuelle Drittliga-Saison genehmigte
der Stadtrat vor zwei Jahren eine Kapi-
talzuführung an die Stadiongesell-
schaft in Höhe von 2,8 Millionen Euro
allein aus dem städtischen Haushalt.
Diese Entscheidung steht nun am 20.
Januar wieder an. |ps

Stadtverwaltung online
Über das Serviceportal auf der Home-
page der Stadt stehen viele Dienst-
leistungen der Stadtverwaltung und
auch des Bürgercenters online zur
Verfügung. So können etwa Meldebe-
scheinigungen, Führungszeugnisse
oder Bewohnerparkausweise direkt
online beantragt werden. www.kai-
serslautern.de > Serviceportal. |ps

16. Januar 2020 - Jahrgang 06
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Bekanntmachung

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 02.09.2019 den nachfolgenden Flächennut-
zungsplan beschlossen. Mit Entscheidung vom 16.12.2019 hat die Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Süd, Neustadt an der Weinstraße, den

Flächennutzungsplan 2025,Teiländerung 3, Bereich „Hohlweg Dreieckstein“

gemäß § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung der Bekanntmachung
vom 03.11.2017 (BGBl. 2017, Teil I, Nr. 72, S. 3634) genehmigt.

Planziel:

Darstellung von „Flächen fürWald“ und Kennzeichnung von „Flächen zum Schutz“, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“

Begrenzung des Plangebietes:

Der Flächennutzungsplan 2025, Teiländerung 3 für den Bereich „Hohlweg Dreieck-
stein“ kann mit der Begründung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB während der Dienststunden
der Stadtverwaltung (montags - donnerstags von 08:00 - 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00
Uhr, freitags von 08:00 – 13:00 Uhr) beim Referat Stadtentwicklung im Rathaus, 13.
Obergeschoss, Zimmer 1322, von jedermann eingesehen werden. AufVerlangen wird
Auskunft über den Inhalt der Teiländerung des Flächennutzungsplans erteilt. Der Flä-
chennutzungsplan ist auch auf der Internetseite der Stadt Kaiserslautern unter
www.kaiserslautern.de/flaechennutzungsplan verfügbar.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften, von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215
Abs. 1 BauGB sowie der Bestimmungen über Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Ge-
meindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S.
153) zuletzt geändert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448)),
der Einberufung undTagesordnung von Sitzungen des Stadtrates (§ 34 Gemeindeord-
nung) beim Zustandekommen dieses Planes wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungs-
plans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Mit dieser Bekanntmachung wird der Flächennutzungsplan,Teiländerung 3 für den Be-
reich „Hohlweg Dreieckstein“ nach § 6 Abs. 5 BauGB wirksam und ersetzt in den Gren-
zen seines Geltungsbereiches die bisherigen Darstellungen des Flächennutzungs-
plans 2025 vom 29.03.2018.

Kaiserslautern, 06.01.2020
Stadtverwaltung

gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung

Die Erneuerung des Sportbodens für das Schulzentrum Süd, Turnhalle Nord in Kai-
serslautern wird öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 4091

Voraussichtliche Ausführungszeit:
Beginn der Ausführung: In der 28. KW 2020, spätestens am letztenWerktag dieser KW.
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: In der 32. KW 2020, spätestens am letzten
Werktag dieser KW.

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 365-4432 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://www.subreport.de/E49516347

Öffnung der Angebote: 18.02.2020, 10:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A007.

Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 20.02.2020

Nähere Informationen erhalten Sie unter
„www.kaiserslautern.de“ – Rathaus/Bürger/Politik, Ausschreibungen
oder unter https://www.subreport.de/E49516347

Kaiserslautern, 13.01.2020
gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter

Bekanntmachung

Gemäß §§ 24 und 27 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31.01.1994 (GVBl. 1994, S. 153), zuletzt geändert durch Artikel
37 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448) in Verbindung mit § 17 der Hauptsat-
zung der Stadt Kaiserslautern und der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuchs in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748) wird hier-
mit bekannt gemacht, dass der Stadtrat in seiner Sitzung am 16.12.2019 die Satzung
über dieVeränderungssperre für das Bebauungsplangebiet „Königstraße – Pfaffstraße – Pir-
masenser Straße“ beschlossen hat.

Begrenzung des Gebiets derVeränderungssperre:

Die Satzung über die Veränderungssperre für das Bebauungsplangebiet „Königstraße
– Pfaffstraße- Pirmasenser Straße“ kann nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch während der
Dienststunden der Stadtverwaltung (montags bis donnerstags von 8:00-12:30 Uhr und
13:30 bis 16:00 Uhr, freitags von 8:00-13:00 Uhr) beim Referat Stadtentwicklung, Abt.
Stadtplanung im Rathaus, 13. Obergeschoss, Zimmer 1310, eingesehen werden.

Gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz wird auf folgendes hinge-
wiesen:
Satzungen, welche unterVerletzung vonVerfahrens- und Formvorschriften dieses Ge-
setzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht,
wenn die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder vor Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
oder jemand dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ge-
meindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.

Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 BauGB beachtlicheVerletzung der dort bezeichnetenVerfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtlicheVerletzung derVor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeacht-
lich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

Kaiserslautern, den 09.01.2020
Stadtverwaltung

gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16.12.2019 die Aufstellung des nachfolgenden
Bebauungsplans nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung der Be-
kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 2017, Teil I, Nr. 72, S. 3634) beschlossen:

Bebauungsplanentwurf „Königstraße – Pfaffstraße – Pirmasenser Straße“

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Planziel: Städtebauliche Neuordnung, Festsetzung von Sondergebietsflächen „Gewerbe
und Einzelhandel“ und von Mischgebietsflächen

Begrenzung des Gebiets:

Es wird nach § 13a Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im
beschleunigten Verfahren nach § 13 BauGB ohne die Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. Die wesentlichen Gründe hierfür sind die
bereits vorhandene Bebauung sämtlicher Grundstücke und überwiegende Versiege-
lung im Plangebiet.

Kaiserslautern, den 09.01.2020
Stadtverwaltung

gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Am Donnerstag, 23.01.2020, 17:30 Uhr findet im kleinen Ratssaal (1. OG) des Rathauses,Wil-
ly-Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine Sitzung des Inklusionsbeirates der Stadt Kaiserslau-
tern statt.

T a g e s o r d n u n g:

ÖffentlicherTeil

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Bericht der Vorsitzenden

3. Vorschlag für eine Satzungsänderung

4. Bildung von Arbeitskreisen

5. Anfragen

NichtöffentlicherTeil

1. aktuelle Situation des/ der Behindertenbeauftragten

2. Mitteilungen

3. Anfragen

gez. Christine Tischer
Vorsitzende

Bekanntmachung

Am Montag, 20.01.2020, 16:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine Sitzung des Stadtrates statt.

T a g e s o r d n u n g:

ÖffentlicherTeil

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Strategieentwicklung Betzenberg

3. Bericht über die relevanten Entwicklungen, Konzepte und Verhandlungen mit dem
1. FC Kaiserslautern als auch über Investoren mit Interesse am Fritz-Walter-Stadi-
on und/oder den Liegenschaften am Stadion oder in Stadionnähe, sowie Be-
schlussfassungen für das weitere Vorgehen (gemeinsamer Antrag der CDU, DIE
GRÜNEN und FWG)

4. Antrag der Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH auf Kapitalzuführung –
Pachtzinsreduzierung und Pachtzinsregelung mit dem 1. FC Kaiserslautern für die
Spielzeiten 2020/2021 und 2021/2022

5. Mitteilungen

6. Anfragen

NichtöffentlicherTeil

1. Bericht über die relevanten Entwicklungen, Konzepte und Verhandlungen mit dem
1. FC Kaiserslautern als auch über Investoren mit Interesse am Fritz-Walter-Stadi-
on und/oder den Liegenschaften am Stadion oder in Stadionnähe, sowie Be-
schlussfassungen für das weitere Vorgehen (gemeinsamer Antrag der CDU, DIE
GRÜNEN und FWG)

2. Mitteilungen

3. Anfragen

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Bei der Stadtbildpflege Kaiserslautern – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle unbefristet als

Techniker*in bzw. Meister*in (m/w/d) aus dem Baugewerbe

zu besetzen. Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD).

Der komplette Ausschreibungstext ist im Internet unter www.stadtbildpflege-kl.de
-> „Wir über uns“ -> Stellenangebote veröffentlicht.

Rainer Grüner, Werkleiter

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Bei der Stadtbildpflege Kaiserslautern – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern sind zum
nächstmöglichen Zeitpunkt befristet mehrere Stellen als

Saisonkraft Grünpflege (m/w/d)

zu besetzen. Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD).

Der komplette Ausschreibungstext ist im Internet unter www.stadtbildpflege-kl.de
-> „Wir über uns“ -> Stellenangebote veröffentlicht.

Rainer Grüner, Werkleiter
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AMTLICHER TEIL

Bekanntmachung

Am Montag, 20.01.2020, 15:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine Sitzung des Personalausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g:

NichtöffentlicherTeil

1. Unbefristete Einstellung eines Beschäftigten bei Referat Organisationsmanage-
ment

2. Eingruppierung eines Beschäftigten beim Referat Organisationsmanagement

3. Unbefristete Einstellung einer Beschäftigten bei Referat Finanzen

4. Umsetzung einer Mitarbeiterin von Referat Personal zu Referat Jugend und Sport
und Gewährung einer persönlichen Zulage

5. Einstellung einer Mitarbeiterin beim Referat Jugend und Sport in Vollzeit

6. Einstellung eines Mitarbeiters beim Referat Jugend und Sport in Vollzeit

7. Umsetzung einer Mitarbeiterin von Referat Gebäudewirtschaft zu Referat Jugend
und Sport und Gewährung einer persönlichen Zulage

8. Unbefristete Einstellung einer Musikschullehrerin bei Referat Kultur

9. Unbefristete Einstellung einer Beschäftigten beim Referat Stadtentwicklung inVoll-
zeit

10.Digitale Transformation: Personelle Umsetzung

11.Befristete Einstellung einer Mitarbeiterin bei Dezernat I, Stabsstelle Digitalisierung,
in Vollzeit

12.Befristete Einstellung einer Mitarbeiterin bei Dezernat I, Stabsstelle Digitalisierung,
in Vollzeit

13.Befristete Einstellung einer Mitarbeiterin bei Dezernat I, Stabsstelle Digitalisierung,
in Vollzeit

14.Personalkostencontrolling zu dem Stichtag 31.12.2019

15.Mitteilungen

16. Anfragen

gez.
Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Am Montag, 20.01.2020, 15:00 Uhr findet im großen Ratssaal (1. OG) des Rathauses, Willy-
Brandt-Platz 1, Kaiserslautern eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses statt.

T a g e s o r d n u n g:

ÖffentlicherTeil

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

2. Spenden

3. Mitteilungen

4. Anfragen

NichtöffentlicherTeil

1. Auftragsvergabe - Referat Tiefbau, Straßenbeleuchtung Jahresausschreibung
2020/2021, Tiefbauarbeiten

2. Mitteilungen

3. Anfragen

gez.
Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Am Mittwoch, 29.01.2020, 18:00 Uhr findet in der Fruchthalle eine Einwohnerversamm-
lung statt.

Gegenstand der Einwohnerversammlung sind Informationen zur Modellregion Smart
City & 5G.

Hierzu sind alle Einwohnerinnen und Einwohner recht herzlich eingeladen.

gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

NICHTAMTLICHER TEIL
FRAKTIONSBEITRÄGE

Hütterer Wald

Die Stadtverwaltung plant im Stadt-
teil Erzhütten-Wiesenthalerhof eine
wohnbauliche Nachnutzung des Bür-
ger-Büsing-Haus in der Hahnbrunner
Straße.

Im Raum steht, auf der Fläche des
Bürger-Büsing-Hauses sowie auf ei-
nem Teil der angrenzenden Waldflä-
che Doppel- und Einzelhäuser zu bau-
en. Hierfür müsste wertvoller Misch-
wald gerodet werden. Zudem sind
der Standort des Waldkindergartens

CDU-Fraktion informiert sich vor Ort

mit seinen Bauwagen und der gern
genutzte Bolzplatz betroffen und
müssten dem Baugebiet weichen.
Gegen die Pläne hat sich die Bürger-
initiative „Für den Hütterer Wald – Je-

der Baum zählt“ gegründet.
Nachdem Vertreter der Bürgerin-

itiative ihren Standpunkt in der Frak-
tionssitzung der CDU vergangene
Woche darlegten, haben sich am
nächsten Tag bereits Vertreter der
CDU-Fraktion vor Ort ein Bild ge-
macht.

Bei der Ortsbegehung und in den
Gesprächen mit Betroffenen konnten
Barbara Busch, Marco Creutz und Ur-
sula Düll wichtige Anregungen und In-
formationen sammeln, damit sich die
CDU-Fraktion um das Anliegen der
Hütterer kümmern kann und Pla-
nungsalternativen erarbeitet werden
können.

Fraktion im Stadtrat

CDU

Neujahrswünsche und Ziele für 2020

Wir wünschen Ihnen, liebe Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern, ein gesundes
und ein friedliches neues Jahr. Die
SPD-Fraktion setzt sich auch in die-
sem Jahr im Stadtrat für Ihre Belange
ein. Ein wichtiges Thema ist für uns
die positive Weiterentwicklung unse-
rer Stadt im neuen Jahrzehnt. Der
erste Schritt ist mit der neuen Batte-
riezellenfabrik bei Opel dazu getan.
Um nachhaltig Arbeitsplätze zu si-
chern, setzen wir uns auch für eine
bessere Zuganbindung an das Rhein-
Main-Gebiet ein. Dies wäre nicht nur
für die Arbeitsplatzentwicklung und
die Wirtschaft von Vorteil, sondern
auch für unsere Umwelt. Damit die
Menschen gut in der Region leben
können, setzen wir uns auch weiter
dafür ein, dass Kaiserslautern bald
kein Luftkampf-Übungsplatz mehr für
die europäischen Streitkräfte ist.
Andreas Rahm
Fraktionsvorsitzender

Fackelbrunnen wichtiger Bestandteil der Neugestaltung Stadtmitte
Fackelbrunnen

Die SPD Stadtratsfraktion hat bereits
in der Stadtratssitzung im August
2019 die Pläne der Stadt bezüglich
des künftigen zentralen Busbahnho-
fes in der Stadtmitte, insbesondere
die Gestaltung des Umfeldes um den
Fackelbrunnen kritisiert. „Wir wollen
mehr Grün und eine aufgelockerte
Platzgestaltung und keinen einge-
mauerten Fackelbrunnen“, begrün-
dete Petra Rödler für die SPD-Frakti-
on den damaligen Antrag auf Überar-
beitung des Areals. Diesem Antrag
folgte der Stadtrat mehrheitlich und
die Stadtverwaltung legte die überar-
beiteten Pläne im November 2019 im
Stadtrat erneut vor. Auch hier stimm-
te die SPD-Fraktion nicht zu, weil sie
den Fackelbrunnen immer noch nicht
genügend gewürdigt und zugepflas-
tert sah.

„Der Fackelbrunnen ist bei unse-
ren Bürgerinnen und Bürgern ein be-
liebter Stadtmittelpunkt und ein
Treffpunkt. Wir sollten ihn deshalb als
zentralen Punkt des Platzes und da-
mit als Aufenthaltsort und Ruhepunkt
attraktiver machen und ihn nicht nur
als Dekoration für einen Busbahnhof
benutzen“, begründete Rödler den
Antrag auf eine ansprechendere Ge-
staltung. „Auch im Hinblick darauf,
dass auch Kaiserslautern zunehmend
in der Innenstadt mit Auswirkungen
des Klimawandels zu kämpfen haben
wird, müssen wir heute schon aktive
Klimaschutzmaßnahmen umsetzen“,
so Petra Rödler. „Dazu gehört es nach
unserer Ansicht auch, urbane Hitze-

flächen (unter anderem zugepflaster-
te Flächen) - wo möglich - zu beseiti-
gen oder sie erst gar nicht entstehen
zu lassen. Mit einer Umpflasterung
des Fackelbrunnens würde eine sol-
che weitere Hitzefläche entstehen.
Wir benötigen mehr innerstädtische
Grünflächen und Klimaprojekte, die
in unserer Stadt für Abkühlung sor-
gen“, forderte die Stadträtin. Deshalb
forderte die SPD-Fraktion Sitzmög-
lichkeiten mit einer Begrünung rund
um den Fackelbrunnen, die den Bür-
gerinnen und Bürgern eine Aufent-
haltsqualität gibt. Darüber hinaus
schlug die SPD-Fraktion auch vor,
über eine Begrünung der künftigen
Bushaltestellen nachzudenken, was
sowohl dem innerstädtischen Klima
als auch der Aufenthaltsqualität auf
deren Rückseiten, zum Fackelbrun-
nen gewandt, zu Gute käme.

Fraktion im Stadtrat

SPD

WEITERE MELDUNGEN

WEITERE MELDUNGEN

Vergabeverfahren über das
KitaPortal der Stadt startet

Vormerkungen für Kita-Plätze laufen
inzwischen ausschließlich über ein
Onlineverfahren. Alle Eltern aus Kai-
serslautern, die auf der Suche nach
einem Betreuungsplatz in einer Kin-
dertagesstätte (Kita) für das kom-
mende Kita-Jahr (August 2020 bis Juli
2021) sind, werden daher gebeten,
sich bis spätestens 31. Januar 2020
auf dem Kita-Portal der Stadt anzu-
melden (https://kitaportal.kaisers-

lautern.de). Anspruchsberechtigt für
einen Platz sind nur Kinder, deren
Hauptwohnsitz in Kaiserslautern liegt.
Damit alle Kriterien vollumfänglich be-
achtet werden können, wird empfoh-
len, bei der Vormerkung im Kita-Portal
möglichst genaue Angaben zur per-
sönlichen Situation zu machen.

Die Zusagen für Kita-Plätze werden
dann zwischen Anfang Februar und
Ende März von den Kita-Leitungen

über das Kita-Portal versendet, eine
zweite Vergaberunde wird es zwi-
schen April und Mai geben. Bis spä-
testens Ende Mai werden Absagen er-
teilt, wenn einem Kind kein Platz zuge-
teilt werden kann. |ps

Weitere Informationen:

kitaportal@kaiserslautern.de, Telefon: 0631
3652625

Informationstage der BBS I Technik

Die Berufsbildende Schule I Technik in
Kaiserslautern lädt am Samstag, 25.
Januar, im Rahmen der Informations-
tage dazu ein, sich über das Bildungs-
angebot der Schule zu informieren.

Die Anmeldungen können bis zum
1. März im Sekretariat abgegeben be-
ziehungsweise übersandt werden.

Aufnahmeanträge und Merkblätter
sind über das Sekretariat und die
Homepage www.bbs1-kl.de (Downlo-
ads) erhältlich.

Den Anmeldungen müssen die be-
glaubigten Zeugniskopien und die ge-
forderten Nachweise beigefügt wer-
den. |ps

Kontakt:

BBS I Technik
Kaiserbergring 29
67657 Kaiserslautern
Telefon: 0631 37270
Fax: 0631 3727190
E-Mail: info@bbs1-kl.de

ENDE AMTSBLATT STADT KAISERSLAUTERN

FOTO: CDU

Unser Ziel ist ein attraktiver Bus-
bahnhof mit Aufenthaltsqualität
und dem Fackelbrunnen als zen-
trales Element FOTO: RÖDLER

FOTO: MDL

 
 

    
  
 
 

 
 
   Kaiserbergring 29, 67657 Kaiserslautern 
   Tel: 0631/3727-0, Fax: 0631/3727-190, email: info@bbs1-kl.de  

 

Wir laden Sie herzlich ein, sich an den nachfolgenden Informationstagen über das 
Bildungsangebot der Berufsbildenden Schule I Technik in Kaiserslautern zu informieren. 

 
Tag/Uhrzeit Raum Schulform Bildungsziel
 
Samstag, 25.01.2020 
10:00 Uhr 
 

 
Mensavorraum 

 
Dreijähriges Berufliches Gymnasium 
Technik (TG) 

 
Allgemeine Hochschulreife 

 

Samstag, 25.01.2020 
10:00 Uhr 
 

 
N 225 
 
 

 
Zweijährige  
Fachschule für Holztechnik 
 

 
Staatlich geprüfte(r) 
Techniker/in 

 
Samstag, 25.01.2020 
10:00 – 11:00 Uhr 
ab 11:00 Uhr 

 
 
Vortrag, W 250 
Führung (LMT-Bereich) 

 
Zweijährige  
Fachschule für Lebensmitteltechnik  
Technikertag: 15.05.2020 

 
Staatlich geprüfte(r) 
Techniker/in 
 
 

 
Samstag, 25.01.2020 
9:30 Uhr 
 
11:00 Uhr 

 
Projekte, Beratung,  
im Foyer 
 
Vortrag im 
Mensavorraum 

 
Höhere Berufsfachschule für  
Informationstechnik (2 Jahre) 
 
Höhere Berufsfachschule für   
Mechatronik (2 Jahre) 
 

 
Staatlich geprüfte(r) 
Assistent(in),  
 
Fachhochschulreife 

 
Samstag, 25.01.2020 
 
10.00 Uhr und 11.00 Uhr 

 
WM 34/35 

 
Vortrag und Führung 
durch die Werkstätten 

 
Einjährige Berufsfachschule I  
Technik 
Ernährung 
 
 

 
Berufliche Grundbildung, bei 
guten Leistungen Qualifizierung 
für die Berufsfachschule II 
möglich 
 

 
Samstag, 25.01.2020 
10:00-12:00 Uhr 

 
O 119  
Blauer Salon 

 
Einjährige Berufsfachschule II 
Technik 

 
Qualifizierter 
Sekundarabschluss I (nach 
Besuch der BF II) 
 

 
Samstag, 25.01.2020 

 
 

Einjährige Berufsoberschule I 
Technik 

 
Fachhochschulreife 

10:00-12:00 Uhr O 115a 
Weißes Zimmer 

Einjährige Berufsoberschule II 
Technik 

Fachgebundene oder 
Allgemeine Hochschulreife

  Zweijährige Duale Berufsoberschule 
(Teilzeit) 

 
Fachhochschulreife

 
 
Sie können die Anmeldungen bis zum 01.03.2020 bei uns im Sekretariat abgeben bzw. uns übersenden.  
Aufnahmeanträge und Merkblätter sind über das Sekretariat und unsere Homepage www.bbs1-kl.de (Downloads) 
erhältlich.  
Bitte fügen Sie den Anmeldungen die beglaubigten Zeugniskopien und die geforderten Nachweise bei. 
 
 
 
Kaiserslautern, 24.10.2019    gez. Frank Simbgen, OStD Schulleiter 
 

 
 

BERUFSBILDENDE 

SCHULE  I  TECHNIK 
KAISERSLAUTERN 

Informationstage 
der BBS I Technik  
 

Samstag, 25.01.2020  
 


